
Abiturprüfung für Schulfremde 
ab Abitur 2010 
 
5. Abschnitt 
Abiturprüfung für Schulfremde 
§ 32 
Teilnehmer 
Wer das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
erwerben will, ohne Schüler eines öffentlichen oder 
staatlich anerkannten privaten Gymnasiums zu 
sein, kann die Abiturprüfung als außerordentliche 
Teilnehmerin oder außerordentlicher Teilnehmer 
(Schulfremder) ablegen. 
 
§ 33 
Termin der Prüfung 
Die Abiturprüfung für Schulfremde findet einmal 
jährlich zusammen mit der Abiturprüfung an den 
öffentlichen Gymnasien statt. 
 
§ 34 
Form der Prüfung, Prüfungsfächer 
(1) Die Prüfung gliedert sich in zwei Teile. Der 
erste Teil umfasst vier Fächer, die schriftlich und 
mündlich geprüft werden. Der zweite Teil umfasst 
vier weitere Fächer, die nur mündlich geprüft werden. 
Die Fächer des ersten Teils der Prüfung werden 
nach den Anforderungen eines Kernfaches, die Fächer 
des zweiten Teils der Prüfung nach den Anforderungen 
eines mündlichen Prüfungsfaches in der ordentlichen 
Abiturprüfung geprüft. 
(2) Prüfungsfächer können folgende Fächer des 
Pflichtbereichs (§ 8 Abs. 2) sein: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch, Geschichte, 
Evangelische oder Katholische Religionslehre oder 
Ethik, Mathematik, Physik, Chemie und Biologie 
sowie die Fächer Geographie und Gemeinschaftskunde. 
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann im 
Einzelfall weitere Fächer, außer dem Fach Sport, 
zulassen. Es soll sie zulassen, falls im Zeitpunkt 
der Entscheidung feststeht, dass sie in dem betreffenden 
Prüfungstermin mit den entsprechenden Anforderungen 
Gegenstand der ordentlichen Abiturprüfung sein werden. 
(3) Aus den möglichen Prüfungsfächern wählt der 
Bewerber die jeweils vier Fächer der beiden Teile 
der Prüfung. Für die Wahl gelten folgende Bestimmungen: 
1. Fächer des ersten Prüfungsteils sind Deutsch, 
eine Fremdsprache des Pflichtbereichs (§ 8 Abs. 
2 Nr. 1), Mathematik und Geschichte. 
2. Unter den Fächern des zweiten Prüfungsteils. 
muss eine weitere Fremdsprache sowie eines der 
Fächer Physik oder Chemie oder Biologie sein. 
 
§ 35 
Meldung zur Prüfung 
(1) Die Meldung ist bis zum 1. Oktober für die 
Prüfung im darauf folgenden Jahr an die für den 
Wohnsitz des Bewerbers zuständige obere 
Schulaufsichtsbehörde 
zu richten. Für die Schüler der 
staatlich genehmigten privaten Gymnasien ist die 
obere Schulaufsichtsbehörde zuständig, in dessen 
Bezirk das Gymnasium liegt. Bewerber, die sich 
durch Teilnahme an einem Fernlehrgang auf die 
Prüfung vorbereitet haben, können ihre Bewerbung 
an die für ihren Wohnsitz oder an die für 
den Sitz des Veranstalters des Fernlehrgangs zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde richten. 
(2) Der Meldung sind beizufügen: 
1. ein Lebenslauf in tabellarischer Form mit Angaben 
über den bisherigen Bildungsweg und gegebenenfalls 
über die ausgeübte Berufstätigkeit, 
2. die Geburtsurkunde (beglaubigte Abschrift oder 
Ablichtungen) und ein Lichtbild in Passbildgröße, 

3. die Abschluss- oder Abgangszeugnisse der besuchten. 
Schulen (beglaubigte Abschriften oder 
Ablichtungen), 
4. eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls 
mit welchem Ergebnis schon einmal an einer Prüfung 
zum Erwerb der allgemeinen oder fachgebundenen 
Hochschulreife teilgenommen wurde, 
5. eine Erklärung über die Wahl der Prüfungsfächer 
(§ 34 Abs. 3), 
6. eine Darlegung und gegebenenfalls Nachweise 
über die Vorbereitung auf die Prüfung. 
(3) Für Schüler der staatlich genehmigten privaten 
Gymnasien kann anstelle einzelner Meldungen 
die Sammelmeldung des Gymnasiums treten, 
die jeweils Vor- und Zuname, Geburtstag, Geburtsort 
und Anschrift enthalten muss. Der Sammelmeldung 
sind die Unterlagen gemäß Absatz 2 beizufügen. 
Dies gilt für die Teilnehmer an einem Fernlehrgang oder 
für die Schüler von Ergänzungsschulen entsprechend. 
 
§ 36 
Voraussetzungen für die Zulassung 
(1) Zur Prüfung wird nur zugelassen, 
1. wer bis zum 31. Juli des auf den Meldetermin 
folgenden Jahres das 19. Lebensjahr vollendet 
hat, 
2. wem nicht bereits zweimal die Zuerkennung 
der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife 
versagt worden ist, 
3. wer nicht bereits anderweitig das Zeugnis der 
allgemeinen Hochschulreife erworben hat, 
4. wer in dem der Prüfung vorausgehenden Jahr 
nicht Schüler eines öffentlichen oder eines 
staatlich anerkannten privaten Gymnasiums 
war. 
(2) Zur Prüfung werden in der Regel nur solche 
Bewerber zugelassen, die in Baden-Württemberg 
ihren ständigen Wohnsitz haben oder an einem 
staatlich genehmigten privaten Gymnasium oder 
an einer sonstigen Unterrichtseinrichtung in Baden- 
Württemberg auf die Abiturprüfung für Schulfremde 
vorbereitet wurden. 
 
§ 37 
Entscheidung über die Zulassung 
Die obere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über 
die Zulassung und weist den Bewerber einem öffentlichen 
Gymnasium zur Ablegung der Prüfung 
zu. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann die 
Entscheidung dem Gymnasium übertragen. 
 
§ 38 
Durchführung der Prüfung 
(1) Für die Prüfung der zugelassenen Bewerber gelten 
im Übrigen §§ 18, 21, 23, 24 Abs. 3 bis 8 (s. Anhang), §§ 
27 und 28 entsprechend mit folgender Maßgabe: 
1. Am zweiten Teil darf nur teilnehmen, wer den 
ersten Teil bestanden hat. 
2. Fachlehrkräfte im Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 3, 
Abs. 4 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Satz 6 sind die vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und im 
Sinne von § 21 Abs. 5 Satz 1 die von der oberen 
Schulaufsichtsbehörde bestimmten Fachlehrkräfte 
eines öffentlichen Gymnasiums, in 
der Regel des Gymnasiums, dem der Bewerber 
zur Ablegung der Prüfung zugewiesen ist. 
3. Bei Schülern von staatlich genehmigten privaten 
Gymnasien kann die obere Schulaufsichtsbehörde 
zulassen, dass die Prüfung ganz oder teilweise im 
Gebäude der betreffenden Schule abgenommen wird; die 
Leitung und Beaufsichtigung regelt in diesem Fall die 
obere Schulaufsichtsbehörde. 
4. Bei der Prüfung in einer Fremdsprache im ersten Teil 



der Schulfremdenprüfung wird die mündliche Prüfung 
nach den für die Kommunikationsprüfung** (§ 
22) geltenden zentralen Maßstäben durchgeführt. 
Die Zusammensetzung des Fachausschusses nach § 
18 bleibt unberührt. 
(2) Die Bewerber haben sich bei Beginn der Prüfung 
mit einem mit Lichtbild versehenen amtlichen 
Ausweis auszuweisen und diesen während der 
gesamten Prüfung bei sich zu führen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
 
§ 39  
Ergebnis der Prüfung, 
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
(1) Nach Abschluss des ersten Teils der Prüfung 
stellt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, 
wer diesen Teil bestanden hat und am zweiten Teil 
teilnehmen kann. Das Nichtbestehen des ersten 
Teils gilt als Nichtzuerkennung der allgemeinen 
Hochschulreife. 
(2) Nach Abschluss des zweiten Teils der Prüfung 
stellt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, 
wer diesen Teil bestanden hat. Das Nichtbestehen 
des zweiten Teils gilt als Nichtzuerkennung der 
allgemeinen Hochschulreife. 
(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt 
für diejenigen Bewerber, die beide Teile der Prüfung 
bestanden haben, das Gesamtergebnis sowie 
die Gesamtnote nach der als Anlage 2 beigefüg- 
ten Tabelle fest und erkennt die allgemeine Hochschulreife 
zu. 
(4) Das Ergebnis der beiden Teile der Prüfung wird 
wie folgt ermittelt: 
1. Der erste Teil ist bestanden, wenn kein Fach mit 0 
Punkten bewertet wurde und insgesamt in allen vier 
Prüfungsfächern mindestens 220 Punkte, darunter 
jeweils fünf Punkte bei einfacher Wertung in 
mindestens zwei Fächern, erreicht wurden; dabei 
werden die Punktzahlen der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung jeweils mit 5,5 multipliziert. 
2. Der zweite Teil ist bestanden, wenn kein Fach mit 0 
Punkten und mindestens zwei Fächer mit jeweils fünf 
Punkten in einfacher Wertung bewertet, sowie 
insgesamt in allen vier Prüfungsfächern mindestens 
80 Punkte erreicht wurden; dabei werden die Punktzahlen 
in den einzelnen Fächern jeweils mit vier 
multipliziert. 
(5) § 26 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
(6) Bewerberinnen und Bewerber, denen die allgemeine 
Hochschulreife nicht zuerkannt wurde, 
können die Abiturprüfung einmal wiederholen. 
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberührt. 
 
** Die Kommunikationsprüfung wird zum 
ersten Mal im Abitur 2013 stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
Hinweis auf die 2. Teil der Prüfung (mündliche 
Prüfung) 
§ 24 
Durchführung der mündlichen Prüfung 
... 
Für das mündliche Prüfungsfach nach § 19 Abs. 1 Satz 
2 legen die Schüler spätestens zehn Unterrichtstage vor 
der Prüfung vier Themen im Rahmen der Bildungs- und 
Lehrpläne für die Jahrgangsstufen im Einvernehmen mit 
der Fachlehrkraft schriftlich vor. Der Leiter des 
Fachausschusses wählt eines dieser Themen als 
Prüfungsthema (sog. Präsentationsprüfung). (Anm.: In 
der Schulfremdenprüfung wird die Präsentationsprüfung in 
1 Fach der mündlichen Prüfungsfächer nach Wahl des 
Schülers abgelegt.) 
Diese Entscheidung wird den Schülern etwa eine Woche 
vor der mündlichen Prüfung mitgeteilt. Für die mündliche 
Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern werden 
Prüfungsaufgaben im Rahmen der Bildungs- und 
Lehrpläne für die Jahrgangsstufen vom Leiter des 
Fachausschusses aufgrund von Vorschlägen der 
Fachlehrkraft gestellt; die Prüfungsaufgaben werden 
schriftlich vorgelegt, wobei eine Zeit von etwa 20 
Minuten zur Vorbereitung unter Aufsicht eingeräumt 
wird. 
(4) Der Leiter des Fachausschusses bestimmt den 
Gang der Prüfung und kann selbst prüfen. Die Prüfung 
im mündlichen Prüfungsfach wird in der Regel als 
Einzelprüfung durchgeführt und dauert etwa 20 Minuten je 
Prüfungsfach und Prüfling; 
wird die Form der Gruppenprüfung gewählt, so 
ist durch Begrenzung der Gruppengröße und durch 
die Themenstellung sicher zu stellen, dass die individuelle 
Leistung eindeutig erkennbar ist. Die mündliche Prüfung in 
den schriftlichen Prüfungsfächern wird als Einzelprüfung 
durchgeführt und dauert etwa 20 Minuten je Prüfungsfach. 
(5) In der mündlichen Prüfung soll der Schüler das 
Prüfungsthema oder die Prüfungsaufgaben in 
zusammenhängender Rede darstellen und in einem 
anschließenden Prüfungsgespräch in größere fachliche 
und fachübergreifende Zusammenhänge einordnen. Die 
Prüfung darf keine Wiederholung, sondern muss 
Ergänzung der schriftlichen Prüfung sein; sie bezieht sich 
über das Prüfungsthema oder die Aufgabenstellung hinaus 
auch auf weitere Themen der Bildungs- und Lehrpläne. 
6) Die mündliche Prüfung in den Fächern Bildende 
Kunst und Musik kann fachpraktische Elemente enthalten. 
Ist Sport mündliches Prüfungsfach, so besteht die 
Prüfung aus einem etwa 20 Minuten umfassenden 
mündlichen und einem fachpraktischen Teil, wobei das 
Ergebnis des fachpraktischen Teils mit 2 2/3, das des 
mündlichen Teils mit 1 1/3 multipliziert und die sich 
ergebenden Punktzahlen addiert werden (siehe 
Rechnungstabelle 
in Anlage 1). 
(7) Im Anschluss an die mündliche Prüfung des 
einzelnen Schülers setzt der Fachausschuss das Ergebnis 
der mündlichen Prüfung nach § 5 Abs. 1 
auf Vorschlag des Prüfers fest und teilt es dem Schüler 
auf Wunsch mit. Kann sich der Fachausschuss 
auf keine bestimmte Punktzahl einigen oder mehrheitlich 
mit der Stimme des Leiters für keine Punktzahl 
entscheiden, wird das Ergebnis aus dem auf 
die erste Dezimale errechneten Durchschnitt der 
Bewertungen aller Mitglieder gebildet, der in der 
üblichen Weise auf eine volle Punktzahl zu runden 
ist (Beispiel: 12,5 bis 13,4 auf 13 Punkte). 
(8) Über die mündliche Prüfung des einzelnen 
Schülers ist ein Protokoll zu fertigen, das die 
Zusammensetzung des Fachausschusses, die 
Prüfungsthemen und -aufgaben, die Dauer und den 
wesentlichen Verlauf der Prüfung sowie das 
Prüfungsergebnis festhält. Das Protokoll ist von allen 
Mitgliedern des Fachausschusses zu unterschreiben 


